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Sehr geehrter Frau Ortsbürgermeisterin Weingarth-Schenk, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Gemeinderates,  

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Öffent-

lichkeit und der benachbarten Gemeinden aus den Verfahren gemäß §§ 2(2), 3(1) und 

4(1) BauGB liegen vor. Die Ergebnisse sind durch den Ortsgemeinderat zu bewerten, ab-

zuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten. 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) BauGB  

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach – Untere Wasserbehörde, Bad Kreuznach, 

Schreiben vom 26.09.2019 

2. Kreisverwaltung Bad Kreuznach – Untere Planungsbehörde, Bad Kreuznach, 

Schreiben vom 01.10.2019 

3. Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim, Kommunale Betriebe, Schreiben 

vom 07.10.2019 

4. RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m. b. H., Köln, E-Mail vom 

05.09.2019  

5. Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, Alzey, E-Mail vom 

09.09.2019 

6. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Mainz, E-Mail 

vom 16.09.2019 

7. DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Simmern, Schreiben vom 18.09.2019 

8. Pfalzgas GmbH, Frankenthal, Schreiben vom 18.09.2019 

9. Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, Bad Kreuznach, Schreiben vom 

23.09.2019 

10. Vodafone GmbH, Trier, E-Mail vom 23.09.2019 

11. Innogy Netze Deutschland GmbH, Idar-Oberstein, Schreiben vom 23.09.2019 

12. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz, Schreiben vom 

27.09.2019 

13. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz, Schreiben vom 

01.10.2019 

14. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz, Schreiben vom 07.10.2019 

15. Deutsche Telekom GmbH, Bad Kreuznach, Schreiben vom 08.10.2019 

16. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr, Bonn, Schreiben vom 18.09.2019 

17. Stellungnahme ohne Anregungen 

 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 

BauGB 

1. Winfried Spengler, Meddersheim, Schreiben vom 13.09.2019 

2. Peter Chmielewski, Meddersheim, E-Mail vom 17.09.2019 

 

III. Stellungnahmen benachbarter Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 

• Keine 
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Die Stellungnahmen werden zunächst zusammengefasst (kursiv gedruckt), danach erfolgt 

die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Dennis Behrami/ag 

M. Sc. Stadt- und Regionalplanung 

Boppard-Buchholz, November 2021 
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I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) BauGB 
 

1. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde, Salinenstraße 47, 

55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 26.09.2019  

 

Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Wasserbehörde, wird folgende Stel-

lungnahme abgegeben: 

 

  

 

 

 

 

 

 



Seite 5, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB, November 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abwägung: 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Hierzu wird im Bebau-

ungsplan Folgendes festgesetzt: Rückhaltung von Niederschlagswasser: Das von 

befestigten und unbefestigten privaten Grundstücksflächen abfließende, nicht 

schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist zurückzuhalten. Hierfür sind Re-

genrückhaltevorrichtungen (bspw. Zisternen) so zu dimensionieren, dass je m² 

wasserundurchlässig befestigter Fläche 50 l Wasser zwischengespeichert werden 

können. Überschüssiges Niederschlagswasser ist in den Regenwasserkanal einzu-

leiten. 

2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet weist eine nur geringe 

Grundwasserneubildung auf. Versickerungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen, da 

„mit den angegebenen Durchlässigkeitsbeiwerten die Böden nicht für eine aufstau-

freie Versickerung geeignet sind“ (vgl. Geo-/umwelttechnischer Bericht (Vorunter-

suchung) Nr. 5233-19, Institut baucontrol, Seite 15). 

3. Der Hinweis wird im Rahmen der Entwässerungsplanung berücksichtigt. 

4. Die Festsetzung der Grundflächenzahl 0,4 lässt konkret eine maximale Versiege-

lung von 60 % der Grundstücksfläche zu. Dies ist im Hinblick auf eine Flächenver-

siegelung im Außenbereich unter der Berücksichtigung des avisierten städtebauli-

chen Ziels vertretbar. Wie unter Punkt 1 angeführt, werden Maßnahmen zur Rück-

haltung von Niederschlagswasser festgesetzt. Der Anregung wird damit angemes-

sen Rechnung getragen. 
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5. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Öffentliche offene Versickerungen sind 

nicht vorgesehen. 

6. Siehe Punkt 1. Die Rückhaltung von Niederschlagswasser wird verbindlich vorge-

schrieben, eine entsprechende Nutzung erscheint sinnvoll und plausibel. 

7. Die Informationen sind bekannt und werden im Umweltbericht dargestellt. 

8. Der Hinweis sollte als ergänzende Information in die Hinweise der Textfestsetzun-

gen aufgenommen werden. 

9. Der Vorgabe wird gefolgt. Ein Entwässerungskonzept wurde mittlerweile erarbeitet 

und mit den beteiligten Behörden abgestimmt. 

10. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

11. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Der Hinweis sollte 

in die Planunterlagen aufgenommen werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

Folgende Hinweise werden in die Hinweise der Textfestsetzungen aufgenommen:  

 

Es wird empfohlen, die Gebäudegründungen und Kellerbereich mit entsprechendem 

Schutz vor Grundwasser und Staunässe bzw. drückendem Wasser auszustatten. 

 

Das Überschwemmungsgebiet der Nahe (Gewässer 1. Ordnung) liegt in einem Abstand 

von 120 m und das Überschwemmungsgefährdete Gebiet ca. 30 m vom Plangebiet ent-

fernt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 

 X         11     1          2
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2. Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Landesplanungsbehörde, Salinenstraße 

47, 55543 Bad Kreuznach, Schreiben vom 01.10.2019  

 

Seitens der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Untere Landesplanungsbehörde, wird fol-

gende Stellungnahme abgegeben: 
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Abwägung: 

Ein Bauleitplanverfahren zur 7. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans wurde durch-

geführt. Derzeit liegt die von der Verbandsgemeinde Nahe-Glan beschlossene 7. Änderung 

des Flächennutzungsplans bei der Kreisverwaltung zur Genehmigung. Der Stellungnahme 

ist vollumfänglich Rechnung getragen.  

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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3. Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim – Kommunale Betriebe, Poststraße 26, 

55566 Bad Sobernheim, Schreiben vom 07.10.2019 

 

Die Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim nehmen wie folgt Stellung: 
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Abwägung: 

Eine Entwässerungsplanung wurde erstellt und mit den beteiligten Behörden abgestimmt. 

Die Anregungen der Verbandsgemeindewerke wurden berücksichtigt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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4. RMR Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H., Godorfer Hauptstraße 

186, 50997 Köln, Schreiben vom 05.09.2019 

 

Die RMR nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Ermittlung von Ausgleichsflä-

chen berücksichtigt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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5. Vermessungs- und Katasteramt Rheinhessen-Nahe, Ostdeutsche Straße 28, 

55232 Alzey, E-Mail vom 09.09.2019 

 

Das Vermessungs- und Katasteramt nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Ortsgemeinde Meddersheim hat die im Geltungsbereich liegenden Flurstücke zur Er-

schließung des Plangebiets erworben. Ein gesetzliches Umlegungsverfahren nach dem 

Baugesetzbuch ist nicht erforderlich. Ein Hinweis hierzu kann in die Begründung aufge-

nommen werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird ein Hinweis zur Bodenordnung in der Begründung erfolgen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 X        12     1          1 
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6. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Große Langgasse 

29, 55116 Mainz, E-Mail vom 16.09.2019 

 

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Es wurde eine geomagnetische Prospektion1 durchgeführt. Diese ergab keine Hinweise 

auf das Vorkommen relevanter Kultur- und Sachgüter im Plangebiet. Das entsprechende 

Gutachten wird dem Bebauungsplan beigefügt und die Ergebnisse in den Planunterlagen 

berücksichtigt.  

 

Ein Hinweis auf die gesetzlichen Vorgaben zur Anzeigepflicht ist in den Hinweisen bereits 

aufgenommen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 
1 Abschlussbericht zur geomagnetischen Prospektion Meddersheim Flur 5 „Unter dem Klasteiner Pfad – Ar-

chäologische Doku-mentation Patrick Mertl, 55122 Mainz 
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7. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Abteilung 

Landentwicklung und Bodenordnung, Schloßplatz 10, 55469 Simmern, Schreiben 

vom 18.09.2019 

 

Das DLR nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Die Hinweise zum Nachbarrechtsgesetz wurden in die Hinweise der textlichen Festsetzun-

gen aufgenommen und damit beachtet. 

 

Der Hinweis zu den Drainageanlagen kann im weiteren Planverfahren beachtet werden. 

Im Rahmen der Bauausführung können die entsprechenden Planwerke herangezogen wer-

den. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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8. Pfalzgas GmbH, Wormser Straße 123, 67227 Frankenthal, Schreiben vom 

18.09.2019 

 

Die Pfalzgas GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

 

Abwägung: 

Eine Abstimmung im Rahmen der Bauausführung sowie eine weitere Beteiligung am Bau-

leitplanverfahren wird erfolgen. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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9. Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, Eberhard-Anheuser-Str. 4, 55543 Bad 

Kreuznach, Schreiben vom 23.09.2019 

 

Der LBM Bad Kreuznach nimmt wie folgt Stellung: 
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1. Die Anbindung des Plangebiets soll über einen Kreisverkehrsplatz erfolgen. 

2. Es ist eine Bauverbotszone von 20 m einzuhalten. Eine Ausnahmegenehmigung 

kann durch den LBM erteilt werden. 

3. Es besteht eine grundsätzliche Zustimmung zum Vorhaben. 

4. Es soll eine Detailabstimmung über die Erschließung erfolgen. Zur Umsetzung fol-

gen Planungsdetails, die zu beachten sind. 

5. Die neue Zufahrt ist in die Ortsdurchfahrtsgrenze einzubinden. 

6. Es folgen Hinweise zum Lärmschutz. Dem LBM dürfen keine Nachteile entstehen. 

Eine ggf. umzusetzende Lärmschutzwand wäre ebenfalls von der Bauverbotszone 

betroffen; eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt werden. 

7. Es folgen allgemeine Bedingungen zu den Themen Entwässerung und externe Kom-

pensationsmaßnahmen. 

8. Es wird um die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld des Verfahrens gebeten, 

erst dann kann eine Zustimmung abschließend erteilt werden. 

 

Abwägung: 

1. Aus Kostengründen soll die Erschließung des Plangebiets nun nicht mehr über 

einen Kreisverkehrsplatz erfolgen. Die Straßenentwurfsplanungen wurden an-

gepasst und wurden bereits mit dem LBM abgestimmt. 

2. Mit Schreiben vom 03.11.2020 erteilte der LBM an die Verbandsgemeindever-

waltung seine Zustimmung auf Antrag zur Reduzierung der Bauverbotszone von 

20 m auf 15 m. Dies wird entsprechend im Bebauungsplan berücksichtigt und 

nachrichtlich dargestellt. 

3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

4. Eine Abstimmung über die Straßenentwurfsplanung ist parallel erfolgt. Ein Ein-

vernehmen mit dem LBM soll hergestellt werden. 

5. Die Vorgabe betrifft nicht unmittelbar das Bebauungsplanverfahren, wird aber 

im weiteren Planverlauf berücksichtigt. 

6. Es wurde mittlerweile ein Lärmschutzgutachten erarbeitet. Verschiedene 

Schutzmaßnahmen (u.a. Lärmschutzwall oder Lärmschutzwand) wurden gut-

achterlich bewertet und durch die Ortsgemeinde abgewogen (Ratssitzung am 
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25.06.2020). Im Ergebnis sollen keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen umge-

setzt werden. Allein passive Lärmschutzmaßnahmen werden im Bebauungsplan 

festgesetzt. 

7. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese werden im Rahmen der 

Entwässerungsplanung und der Ermittlung von Kompensationsmaßnahmen 

vollumfänglich berücksichtigt. 

8. vgl. Punkt. 4. 

 

Zusammenfassend werden die Vorgaben des LBM beachtet. Ein Beschluss ist insgesamt 

nicht erforderlich. 
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10. Vodafone GmbH, Zurmaiener Str. 175, 54292 Trier, E-Mail vom 23.09.2019 

 

Die Vodafone GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine weitere Abstimmung kann im Rahmen 

der Bauausführung erfolgen. Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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11. Innogy Netze Deutschland GmbH, Hauptstraße 189, 55743 Idar-Oberstein, 

Schreiben vom 23.09.2019 

 

Die Innogy GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 

1. Es bestehen seitens Innogy gegen die Planung keine Bedenken. 

2. Es wird ein Standort für eine Transformatorenstation mit den Maßen 5,0 m x 4,0 m 

benötigt. 

3. Es werden Textvorschläge für die mögliche Glasfaseranbindung und das zu verle-

gende Technikrohr gemacht, die als Hinweise in die Textfestsetzungen aufgenom-

men werden können. 

 

Abwägung: 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2. Ein Standort kann an geeigneter Stelle bauplanungsrechtlich durch die Festsetzung 

einer Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung „Strom“ nach § 9 (1) Nr. 12 

BauGB erfolgen. Somit wird den versorgungsstrukturellen Belangen angemessen 

Rechnung getragen. 

3. Die Hinweise über die Glasfaseranbindung können in die Hinweise der Textfestset-

zungen aufgenommen werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

• Es wird im Plangebiet eine Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung „Strom“ 

nach § 9 (1) Nr. 12 BauGB festgesetzt. 

• Folgende Hinweise werden in die Textfestsetzungen aufgenommen: 

 

Hinweis zu Stromversorgungsleitungen auf den Grundstücken 

Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes mit ca. 1,5 m langen 

Anschlussleitungen an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen, die später 
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bis zu den Neubauten verlängert werden. Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung. 

Die auf dem Grundstück befindlichen Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu 

dulden. Überprüfungen und Arbeiten an Leitungen werden dem Netzbetreiber oder von 

ihm beauftragten Unternehmen jederzeit gestattet. Mit Bauarbeiten in Kabelnähe darf erst 

nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen werden (planauskunft-rnh@west-

netz.de). 

 

Hinweis zur Glasfaseranbindung 

Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes mit ca. 1,5 m langen 

Technikrohren erschlossen, die später bis zu den Neubauten verlängert werden. Hierüber 

besteht die Möglichkeit einer späteren Glasfaseranbindung. Die auf dem Grundstück be-

findlichen Technikrohre sind unentgeltlich zu dulden. Überprüfungen und Arbeiten an den 

Rohren werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit ge-

stattet. Mit Bauarbeiten im Näherungsbereich der Technikrohre darf erst nach Abstim-

mung mit dem Netzbetreiber begonnen werden (planauskunft-rnh@westnetz.de). 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 

 
 

 
   

 

 X         12     1           1
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12. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Stresemannstraße 3-5, 56068 Kob-

lenz, Schreiben vom 27.09.2019 

 

Die SGD nimmt wie folgt Stellung: 
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1. Es folgen allgemeine Hinweise zur Niederschlagswasserbewirtschaftung, zur Ver-

schärfung der Hochwassersituation 

2. Es werden Zisternen empfohlen. 

3. Das Niederschlagswasser sollte versickert werden. 

4. Es folgen Hinweise zur Schmutzwasserbeseitigung. 

5. Es folgen Hinweise zur Starkregenvorsorge. 

6. Oberflächengewässer, Wasserschutzgebiete oder bodenschutzrechtliche Belange 

sind von der Planung betroffen. 

7. Sofern die gegebenen Aussagen beachtet werden, bestehen keine Bedenken ge-

genüber der Planung. 

 

Abwägung: 

1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch die Festsetzung zur ver-

pflichtenden Rückhaltung von Niederschlagswasser (vgl I 1.) wird ein Beitrag 

zur Entschärfung der Hochwassersituation geleistet. 

2. vgl. Punkt 1 sowie die Abwägung der Stellungnahme I 1. 

3. vgl. I 1.: Versickerungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen, da „mit den ange-

gebenen Durchlässigkeitsbeiwerten die Böden nicht für eine aufstaufreie Versi-

ckerung geeignet sind“ (vgl. Geo-/umwelttechnischer Bericht (Voruntersu-

chung) Nr. 5233-19, Institut baucon-trol, Seite 15). 

4. Die Hinweise werden im Rahmen der Entwässerungsplanung beachtet. 

5. Es wurde mittlerweile ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für die 

Verbandsgemeinde durch icon Ing.-Büro H. Webler erarbeitet. Für das Plange-

biet werden im Konzept folgende Planungshinweise und Maßnahmen aufge-

zeigt: „Das geplante Neubaugebiet liegt nicht in einer Abflussbahn und auch 

nicht im Risikogebiet der Nahe (lt. Hochwassergefahrenkarten). Bei der Planung 

sind evtl. Ausuferungen des Altenberger Baches zu beachten und mögliche 

hochstehende Grundwasserstände.“ Darüber hinaus: „Die betroffenen Anlieger 

müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnah-

men zum Eigenschutz (Eigenvorsorge wie [20]) vornehmen können.“ Entspre-

chende Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen und können um 

die Ergebnisse des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts ergänzt wer-

den. 

6. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bereits bekannt. 

7. Die Vorgaben werden, soweit möglich, umfänglich im Rahmen der Bauleitpla-

nung der technischen Entwässerungsplanung beachtet. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Ergebnisse des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts werden in den Planun-

terlagen ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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13. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-Straße 5, 

55129 Mainz, Schreiben vom 01.10.2019 

 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau nimmt wie folgt Stellung: 
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Abwägung: 

Die Hinweise zu Boden und Baugrund sowie Radonprognose sind in den Hinweisen der 

Planunterlagen bereits ergänzt. 

 

Der Hinweis zu den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Flächen zur Roh-

stoffsicherung werden zur Kenntnis genommen und wurden bei der Ermittlung der Kom-

pensationsmaßnahmen beachtet. 

 

Langzeitradonmessungen können ggf. im weiteren Verfahren im Vorfeld der Bauausfüh-

rung durchgeführt werden. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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14. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Ernst-Ludwig-Str. 2, 55116 Mainz, 

Schreiben vom 07.10.2019 

 

Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe nimmt wie folgt Stellung:  
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1. Es bedarf einer Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Hierzu folgen Hinweise 

zum Wohnbauflächenbedarf. Zur Umsetzung der Fortschreibung des Flächennut-

zungsplans bedarf es eines Flächentausches. Sollte dem gefolgt werden, stellt die 

Planungsgemeinschaft eine Zustimmung in Aussicht. 

2. Freiraumschutzbelange als regionalplanerische Ziele stehen dem Vorhaben nicht 

entgegen. 

3. Es sind im Rahmen des FNP-Verfahrens die Innenentwicklungspotenziale darzule-

gen. 

 

Abwägung: 

Die Hinweise und Vorgaben betreffen die vorbereitende Bauleitplanung. Mittlerweile 

wurde der Flächennutzungsplan fortgeschrieben. Es erfolgte ein Flächentausch. Die Dar-

legung der Innenentwicklungspotenziale und warum diese nicht genutzt werden können, 

wurde in der Begründung des fortgeschriebenen Flächennutzungsplans angeführt. Ein Ein-

vernehmen mit der Planungsgemeinschaft konnte erzielt werden. Es wird auf die Stellung-

nahme der Planungsgemeinschaft vom 16.12.2020 im Rahmen des Beteiligungsverfah-

rens gemäß § 4(2) BauGB der Fortschreibung des Flächennutzungsplans verwiesen. 

 

Ein weiterer Beschluss ist nicht erforderlich. 
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15. Deutsche Telekom GmbH Rheinhessen-Nahe, Poststraße 20-28, 55545 Bad 

Kreuznach, Schreiben vom 08.10.2019 

 

Die Deutsche Telekom GmbH nimmt wie folgt Stellung: 
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1. Es folgen Hinweise, die die Bauausführung betreffen. 

2. Es wird darum gebeten, Festsetzungen im Bebauungsplan aufzunehmen, die die 

Unterbringung von Telekommunikationsleitungen in den Gehwegen regeln sollen 

sowie die Hinweise auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 

und Entsorgungsanlagen“. 

3. Es wird um weitere Abstimmungen gebeten. 

 

Abwägung: 

1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Bauausführung 

beachtet. 

2. Eine derart detaillierte Regelung erfolgt nicht auf Ebene des Bebauungsplans. Zur 

Berücksichtigung der Belange können die Vorgaben als Hinweise in die Textfest-

setzungen aufgenommen werden, um alle an der Bauausführung beteiligten Stellen 

darauf hinzuweisen. 

3. Es wird im Rahmen der Bauausführung eine weitere Beteiligung erfolgen. Auch 

eine Beteiligung am weiteren Bauleitplanverfahren soll erfolgen. 
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Beschlussvorschlag: 

Folgender Hinweis wird in die Textfestsetzungen aufgenommen: 

 

Telekommunikationsleitungen 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-

tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationsli-

nien der Telekom vorzusehen. 

 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und un-

terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- Ver-

kehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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16. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, Schreiben vom 18.09.2019 nebst An-

lagen (Schreiben Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zweibrücken und Schrei-

ben Fernleitungs-Betriebsgesellschaft) 

 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

nimmt wie folgt Stellung: 
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Die Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH nimmt wie folgt Stellung: 

 

 
 



Seite 38, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB, November 2021 
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Das Bundeswehr-Dienstleitungszentrum Zweibrücken nimmt wie folgt Stellung: 

 

 

 
 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

• Betroffen von der Planung ist die im Betrieb befindliche Produktenfernleitung Zwei-

brücken – Bitburg, sowie ein stillgelegtes Teilstück.  

• Die Produktenfernleitung ist durch einen 10,00 m breiten Schutzstreifen zu Guns-

ten der Bundesrepublik Deutschland dinglich gesichert.  
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• Für den technischen Betrieb der in Betrieb befindlichen Produktenfernleitung ist die 

Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH zuständig. Es wird um die Beachtung der 

beigefügten Stellungnahme sowie um weitere Beteiligung gebeten. 

• Für die stillgelegte Fernleitung ist das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zwei-

brücken zuständig. Auch hier wird um Beachtung der beigefügten Stellungnahme 

und um die weitere Beteiligung gebeten. 

• Für die im Grundbuch eingetragenen dinglich gesicherten Rechte ist die Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben in Trier zuständig. Bau-

maßnahmen im Schutzstreifen ohne Genehmigung bzw. ohne vertragliche Rege-

lung sind nicht gestattet.  

 

Stellungnahme Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH  

• Es ist der Schutzstreifen mit einer Breite von 10,00 m zu beachten.  

• Mögliche Einzelmaßnahmen, die den Schutzstreifen berühren, müssen mit der Ge-

sellschaft abgestimmt werden. 

• Der Bereich des Schutzstreifens muss von jeglicher Bebauung, sonstigen baulichen 

Maßnahmen oder Bepflanzungen freigehalten werden. 

• Es muss ein ungehinderter Zugang zur Rohrleitungstrasse gewährleistet bleiben. 

• Arbeiten im Schutzbereich dürfen nur unter Beachtung der „Hinweise für Arbeiten 

im Bereich der Produktenfernleitungen der NATO und des Bundes in der Bundesre-

publik Deutschland durchgeführt werden. 

• Der Trassenbereich soll als öffentliche Grünfläche ausgewiesen werden. 

• Es wird gefordert, dass der Trassenverlauf im Planwerk dargestellt und im Erläute-

rungsbericht ein Hinweis aufgenommen werden wird. 

• Gegen die Planung bestehen ansonsten keine Bedenken. 

 

Stellungnahme Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zweibrücken 

Hinsichtlich der stillgelegten Pipeline sind folgende Auflagen zu beachten: 

• Die Pipeline ist noch mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit mit einem 

10 m breiten Schutzstreifen gesichert. 

• Der Schutzstreifen darf nicht bebaut werden. 

• Weitere Hinweise hinsichtlich von Bauarbeiten im Bereich des Schutzstreifens fol-

gen. 

• Die Löschung der Gestattungsrechte sind bei der Bundesimmobilienanstalt in Trier 

durch den Eigentümer zu beantragen. 

 

Abwägung: 

Der Schutzstreifen der aktiven Leitung kann im Bebauungsplan durch die Festsetzung ei-

ner öffentlichen Grünfläche und eines Wirtschaftsweges gesichert und die Leitungstrasse 

nachrichtlich dargestellt werden. In den Planunterlagen können entsprechende Hinweise 

aufgenommen werden. Insgesamt kann den hier aufgeführten betroffenen Belangen durch 

Folgen der Anregungen (Festsetzung eines öffentlichen Grünstreifens, Hinweise und Dar-

stellung der Trasse) angemessen Rechnung getragen werden.  

 

In Bezug auf die stillgelegte Pipeline wurde die Löschung der Gestattungsrechte entspre-

chend beantragt. Die übrigen Hinweise zum Umgang mit der Produktenfernleitung werden 

entsprechend beachtet. Es wird zudem auf die Abwägung der Stellungnahme im Rahmen 

der 7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans verwiesen.  
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Beschlussvorschlag: 

Im Bebauungsplan wird die aktive NATO-Produktenfernleitung nachrichtlich dargestellt 

und der Bereich als öffentliche Grünfläche bzw. als Wirtschaftsweg festgesetzt. 

 

Es wird folgender Hinweis in die Textfestsetzungen aufgenommen: 

 

NATO-Produktenfernleitung 

Durch das östliche sowie nördliche Plangebiet verläuft teilweise eine NATO-

Produktenfernleitung. 

 

Zu Wartungs- und Reparaturzwecken sowie zur Verhinderung einer Gefährdung durch äu-

ßere Einflüsse, ist die Produktenfernleitung durch einen 10,00 m breiten Schutzstreifen 

(jeweils 5,00 m beidseitig der Rohrachse), zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland 

dinglich gesichert. Der Bereich des 10,00 m breiten Schutzstreifens ist von jeglicher Be-

bauung sowie Gehölzen freizuhalten. Auch sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die den 

Bestand, den Betrieb und die Unterhaltung der Produktenfernleitung beeinträchtigen oder 

gefährden könnten.  

 

Die Nutzung sowie Inanspruchnahme des Schutzstreifens bedürfen der vorherigen Zustim-

mung des BAIUDBw KompZ BauMgmt, Team Sofortprogramm, Moltkering 9, 65189 

Wiesbaden und (ggf.) des Abschlusses eines Vertrages. Die vertraglichen Angelegenheiten 

sind vom Veranlasser mit dem BAIUDBw KompZ BauMgmt rechtzeitig vor Arbeitsbeginn 

abzuschließen. Ohne Zustimmung und abgeschlossenen Vertrag sind Arbeiten im Schutz-

streifen der Leitung nicht gestattet. 

 

Arbeiten im Schutzbereich dürfen nur unter Beachtung der „Hinweise für Arbeiten im Be-

reich der Produktenfernleitungen der NATO und des Bundes in der Bundesrepublik 

Deutschland“ durchgeführt werden. 

 

Beratungsergebnis: 

 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss- 

vorschlag 
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17. Stellungnahmen ohne Anregungen 

 

- Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Idar-Oberstein, Am 

Rilchenberg 65, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 05.09.2019 

- Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

Hauptstraße 238, 55743 Idar-Oberstein, Schreiben vom 18.09.2019 

- Creos Deutschland GmbH, Am Zunderbaum 9, 66424 Homburg, Schreiben vom 

20.09.2019 

- Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuz-

nach, Schreiben vom 26.09.2019 
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II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 (1) BauGB 
 

1. Winfried Spengler, Meddersheim, Schreiben vom 18.09.2019 
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1. Es wird Einspruch gegen das Plangebiet – insbesondere gegen den geplanten Kreis-

verkehrsplatz aufgrund befürchteter Ausbaukosten für die Anlieger - erhoben. 

2. Es werden konkret Fragen zur beitragsrechtlichen Situation gestellt. 

3. Es wird eine Abbiegespur gefordert. 

4. Es werden gerichtliche Schritte vorbehalten. 

5. Es werden Aussagen zum Umgang mit Steuergeldern gemacht. 

 

Abwägung: 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein Kreisverkehrsplatz wird nicht mehr 

geplant (vgl. I 9.). 

2. Die Fragen betreffen inhaltlich nicht das Bauleitplanverfahren. 

3. Der Forderung wird durch die aktuelle Straßenplanung Rechnung getragen. 

4. Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

5. Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hauptforderung (Linksabbiegespur) wird in der Planung berücksichtigt.  

 

Ein weiterer Beschluss ist nicht erforderlich. 
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2. Peter Chmielewski, Meddersheim, E-Mail vom 17.09.2019 
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1. Es erfolgen allgemeine Ausführungen zur emotionalen Situation im Gemeinde-

rat. 

2. Es wird um Prüfung der in der Anlage beigefügten Unterlagen gebeten. 

3. Es folgen in 10 Punkten Hinweise und Aussagen zum Plangebiet. 

4. Beigefügt sind des Weiteren zwei Fotoaufnahmen, die Karte zum Überschwem-

mungsgebiet sowie Zeitungsartikel, die das Thema „Hochwasser“ betreffen. 
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Abwägung: 

1. Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen und betreffen nicht unmittelbar in-

haltlich das Bebauungsplanverfahren. 

2. Der Bitte wird im Rahmen dieser Abwägung nachgekommen. Im nachfolgenden 

Punkt 3 sollen die 10 Aussagen entsprechend bewertet werden. 

3. a. Im Rahmen der Bauleitplanung sind bei der Abwägung die Belange der Hoch-

wasservorsorge zu berücksichtigen. Mittlerweile wurde ein Hochwasser- und 

Starkregenvorsorgekonzept erarbeitet, das im Rahmen dieses Bebauungsplan-

verfahrens berücksichtigt wurde. Eine mit allen beteiligten Behörden abge-

stimmte Entwässerungsplanung wurde mittlerweile erarbeitet. Die hydrauli-

sche Bemessung berücksichtigt das Thema Starkregen ebenfalls. Es wurden 

Planungshinweise für eine entsprechend angepasste Bauweise gegeben. Dar-

über hinaus wird im Bebauungsplan eine zwingende Rückhaltung von anfallen-

dem Niederschlagswasser vorgeschrieben. Im Rahmen der technischen Stra-

ßenplanung kann ebenfalls eine wasserführende Straßengestaltung vorgese-

hen werden. In der Summe wird das Thema Hochwasservorsorge umfassend 

berücksichtigt. Abschließend ist jedoch zu sagen, dass aufgrund der unvorher-

sehbaren Ereignisse der Natur nie ein 100 %-iger Schutz gewährleistet und 

sichergestellt werden kann. 

b. Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. Das Thema Hochwasservorsorge 

wird im Rahmen dieser Bauleitplanung beachtet. 

c. Die Aussage wurde im Rahmen der Entwässerungsplanung bei der Bemessung 

des Regenrückhaltebeckens beachtet. Eine Abstimmung mit den beteiligten 

Behörden ist erfolgt. 

d. Die übrigen allgemeinen Hinweise zum Klimawandel und Hochwasserereig-

nisse werden zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde Meddersheim ist da-

rauf bedacht, das Bebauungsplanverfahren den sich ändernden Gegebenheiten 

entsprechend anzupassen. 

e. Die Fotoaufnahmen und Zeitungsartikel werden zur Kenntnis genommen. Die 

Karte zum Überschwemmungsgebiet ist bekannt und wird in der Planung be-

rücksichtigt. 

 

Die Hinweise werden insgesamt zur Kenntnis genommen. Das Thema Hochwasservor-

sorge wird in der Planung berücksichtigt. Ein Änderungserfordernis ergibt sich aufgrund 

der Stellungnahme insgesamt nicht. 

 

Zusammenfassend ist kein Beschluss erforderlich. 



Seite 49, Bebauungsplan „Unter dem Klasteiner Pfad“, Ortsgemeinde Meddersheim, 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus dem Verfahrensschritt 

gemäß §§ 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB, November 2021 

 

 

III. Stellungnahmen benachbarter Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB 
 

• Keine 

 




